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7. Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat: 

7.1 Name: Mühl Vorname: Moritz 

7.2 Unterschrift:  
 

5.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betrieben und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Zur Anerkennung als Annahmestelle/Rücknahmestelle/Demontagebetrieb/Schredderanlage/sonstige Anlage(n) zur weiteren 

Behandlung nach § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV siehe Anlage(n) - 

Zertifikat 

 
 

 
 

 

 

4. Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz): 

4.1 Name:  Verwertungs- und Entsorgungsgesellschaft Josef Huber GmbH 

4.2 Straße:  Sippenau 1 

4.3 Staat: Germany Bundesland: Bayern 

Postleitzahl: 93345  Ort:  Hausen 

4.4 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist): 

Registernummer (HRA, HRB etc.):  HRB 6060  Registergericht:  Hausen 

1. Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation 

1.1 Name:   Entsorgergemeinschaft Bioabfall    

   Berlin – Brandenburg – Sachsen-Anhalt e. V. 

1.2 Straße:   Nächst Neuendorfer Landstraße 6a 

1.3 Staat:   Germany Bundesland: Brandenburg 

Postleitzahl:   15806  Ort:  Zossen  

3. Angaben zum Zertifikat 

3.1 Nummer des Zertifikats: 2017/11/EGBBBS/011 

3.2 Erstmalige Zertifizierung ☐ oder Folgezertifizierung  

3.3 Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): - 

3.4 Das Zertifikat beinhaltet 3 Anlagen. 

3.5 ☐ Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) __) 

3.6.  Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlagen 1 - 3). 

3.7. Das Zertifikat ist gültig bis zum 15.06.2019 

5. Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und Abfallar-

ten das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Überwachungsorganisation oder Entsorgergemeinschaft und die 

Bezeichnung 

„Entsorgungsfachbetrieb“ 
gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen. 

5.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG: 

Zur Zertifizierung als Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG siehe Anlage(n) - 

6. Prüfungsdatum: 

16. – 18.12.2017 

8.  Ausstellungsdatum: 

08.05.2018 

9. Leiter/Leiterin der Zertifizierungsorganisation: 

9.1 Name: Reiche Vorname: Rüdiger 

9.2 Unterschrift: 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln   Kennnummer nach § 28 NachwV: I273T0280 
2.1.1 nur deutschlandweit  
2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern   Kennnummer nach § 28 NachwV: I273T0280 
2.2.1 nur deutschlandweit  
2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 
2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
☐ vorbereitend  ☐ abschließend 
2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 
2.5.2 Recycling ☐ 
2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 
2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer 2017/11/EGBBBS/011 
Name des Entsorgungsfachbetriebs:  Verwertungs- und Entsorgungsgesellschaft Josef Huber GmbH  

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: - 
1.2 Straße:  Sippenau 1 
1.3. Staat: D  Bundesland: Bayern   Postleitzahl: 93345 Ort: Hausen 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

 

Anlage zur Kompostierung von biogenen Abfällen (Grünschnitt) 

 

Gerätetechnische Ausstattung: 1 Radlader 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage im 

Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 
3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 
3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 
3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 
3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 
3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten  mit den nachstehend aufgeführten Ausnahmen 
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4 bestimmte Abfallarten  ☐ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

16 04 01* Munitionsabfälle Darf nicht ausgeübt werden 

16 04 02* Feuerwerkskörperabfälle Darf nicht ausgeübt werden 

16 04 03* Andere Explosivabfälle Darf nicht ausgeübt werden 

16 05 04* Gefährliche Stoffe enthaltene Gase in Druckbehältern 
(einschließlich Halonen) 

Darf nicht ausgeübt werden 

18 01 02 Körperteile und Organe, einschließlich. Blutbeutel und 
Blutkonserven (außer 18 01 03) 

Darf nicht ausgeübt werden 

18 01 03* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infekti-
onspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt 
werden 

Darf nicht ausgeübt werden 

18 01 08* Zytotoxische und zytostatische Arzneimittel Darf nicht ausgeübt werden 

18 02 01 Spitze oder scharfe Gegenstände, außer derjenigen, die 
unter 18 02 02 fallen 

Darf nicht ausgeübt werden 

18 02 02* Andere Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 
infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen 
gestellt werden 

Darf nicht ausgeübt werden 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern   Kennnummer nach § 28 NachwV: NA8200052 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)  
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln   Kennnummer nach § 28 NachwV: NA8200052 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)  
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten   Kennnummer nach § 28 NachwV: NA8200052 
 vorbereitend  ☐ abschließend 
2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung  
2.5.2 Recycling ☐ 
2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 
2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer 2017/11/EGBBBS/011 
Name des Entsorgungsfachbetriebs:  Verwertungs- und Entsorgungsgesellschaft Josef Huber GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: - 
1.2 Straße:  Ederitzer Straße 
1.3. Staat: D  Bundesland: Sachsen-Anhalt   Postleitzahl: 06369 Ort: Kleinwülknitz 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

 

Kompostieranlage 

 

Gerätetechnische Ausstattung: 1 Radlader 

 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage im 

Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 
3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 
3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 
3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 
3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 
3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten ☐ 
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4 bestimmte Abfallarten   

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

02 01 01 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen  

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe  

02 01 99 Abfälle a. n. g.  

02 03 01 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- 
und Abtrennprozessen 

 

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

02 03 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

02 05 02 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

02 06 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

02 07 01 Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen 
Zerkleinerung des Rohmaterials 

 

02 07 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

02 07 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

03 01 01 Rinden- und Korkabfälle  

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und 
Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 
fallen 

 

03 03 01 Rinden- und Holzabfälle  

03 03 10 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus 
der mechanischen Abtrennung 

 

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

07 05 99 Abfälle a. n. g.  

10 13 04 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von 
Branntkalk 

 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe  

15 01 03 Verpackungen aus Holz  

19 06 04 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung 
von Siedlungsabfällen 

 

19 06 06 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung 
von tierischen und pflanzlichen Abfällen 

 

19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Ab-
wasser 

 

19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung  

19 09 03 Schlämme aus der Dekarbonatisierung  

20 02 01 Biologisch abbaubare Abfälle  

20 03 02 Marktabfälle  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 
2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
☐ vorbereitend  ☐ abschließend 
2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 
2.5.2 Recycling ☐ 
2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 
2.7 Handeln   Kennnummer nach § 28 NachwV: I273M0007 

2.7.1 nur deutschlandweit  
2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln   Kennnummer nach § 28 NachwV: I273M0007 
2.8.1 nur deutschlandweit  
2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer 2017/11/EGBBBS/011 
Name des Entsorgungsfachbetriebs:  Verwertungs- und Entsorgungsgesellschaft Josef Huber GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: - 
1.2 Straße:  Sippenau 1 
1.3. Staat: D  Bundesland: Bayern   Postleitzahl: 93345 Ort: Hausen 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

 

 

 

Gerätetechnische Ausstattung:  

 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage im 

Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 
3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 
3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 
3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 
3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 
3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten  
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4 bestimmte Abfallarten  ☐ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

   

   

   

 

 




